
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)                    09.02.2022 
Geschäftsbereich Bildung und Soziales 
 
 
 
 
Sitzung des Bildungsausschusses am 01.02.2022 
Beschlusskontrolle zur mündlichen Anfrage des sachkundigen Einwohners Herrn 
Slowig 
Betreff: Rückfrage zu den Hochrechnungen  
TOP: Ö 4.3 Achte Satzung zur Änderung der Satzung zur Festlegung von 
Schulbezirken für Grundschulen und Sekundarschulen in Trägerschaft der Stadt Halle 
(Saale) (Vorlage: VII/2021/02937) 
 
 
Fragestellung: 
 
Herr Slowig sagte, dass bei Streichung des Punktes 2 im Änderungsantrag der GS „Ulrich 
von Hutten“ mehr Schüler zugeordnet werden, im Ausgleich erhält die Auenschule aber 
keine Schüler. Er sagte, dass die Schule keine geplanten Schülerzahlen verlieren sollte. 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Die voraussichtlichen Schülerzahlveränderungen an den Grundschulen Auenschule und 
„Ulrich von Hutten“ sind für den Zeitraum, in dem die Schulbezirksveränderungen in Kraft 
treten sollen (Schuljahre 2022/23 bis einschließlich 2024/25), marginal (siehe Anlage). 
Vor diesem Hintergrund und angesichts der bevorstehenden großräumlichen Neugestaltung 
der Schulbezirke mit Eröffnung der Grundschule Schimmelstraße ab dem Schuljahr 2025/26 
werden die Veränderungen im Änderungsantrag als unkritisch erachtet.  
 
 
 
Katharina Brederlow 
Beigeordnete 
 
 
 
 
Anlage: Hochrechnungen 
 
 








